
Verpackung, Gewicht, Maße & Kennzeichnung

ADR-Kl./Ziff.   Big Bags     

Paket    

Lose Ware   

Sackware   

Nettogewicht/t  

Länge/m  

Volumen/m3 

Entladung

Firma     

Kontakt  

Straße  

PLZ  

Land      Ort   

europ. Ausland

Datum (tt.mm.jjjj)   

Datum (tt.mm.jjjj)  

zwischen

und

Abholnummer 

Firma     

Kontakt  

Straße  

PLZ  

Land      Ort   

laut Rahmenvertrag  

Gesamtbetrag EUR (zzgl. MwSt.)  

Pro Tonne EUR (zzgl. MwSt.) 

Vereinbarter Frachtpreis

Gebrüder Dorfner GmbH & Co.
Kaolin- und Kristallquarzsand-Werke KG
Scharhof 1 · D-92242 Hirschau

Beladung Datum (tt.mm.jjjj)     

Wichtige Hinweise:

• Abholnummer zwingend erforderlich, ohne Abholnummer keine Beladung!
• LKW wird verwogen, zulässiges Gesamtgewicht: 40 t! 
• Silotransport von Kaolin nur nach Vorlage eines gültigen Reinigungszertifikats! 
• Bringen Sie bitte alle notwendigen Ladehilfsmittel mit!
 
Sollten bei der Erfüllung des Transportauftrags unerwartet Schwierigkeiten auftreten,  
nimmt der Auftragnehmer unverzüglich Kontakt mit Dorfner auf: +49 (0) 9622/82-121 oder -207 
Zentrale: +49 (0) 9622/82-0

!

?
www.dorfner.com

Transportauftrag
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Wichtige Information!

Bitte aufmerksam durchlesen!

Vertragsbedingungen für Transportauftrag

www.dorfner.com

Lademitteltausch
Werden die Paletten bei Abholung 
der Ware nicht getauscht, muss 
die Rückführung innerhalb von  
5 Arbeitstagen erfolgen. Werden 
die Paletten beim Empfänger nicht 
getauscht, benötigen wir diese  
Information innerhalb von 24 h.  
Ansonsten kann kein Ausgleich der 
Paletten erfolgen und die Paletten 
müssen wie folgt dem Auftragneh-
mer in Rechnung gestellt werden: 
Euro-/Düsseldorfer Palette mit 
EUR 13,00 und jede Gitterpalette 
mit EUR 90,00 zzgl. MwSt.

Kundenschutz
Der Kundenschutz gilt als verein-
bart, bei Missachtung durch den 
Auftragnehmer oder einen Ver-
fügungsberechtigten sind Sie re-
gresspflichtig mit EUR 2.500,00.  
Die Übernahme der Ware durch 
den Auftragnehmer erfolgt im Na-
men und im Auftrag von Dorfner.

Abrechnung
Die Frachtabrechnung erfolgt nach 
Eingang der quittierten Frachtbrie-
fe und der Lieferscheine im Origi-
nal. Sollten die Unterlagen nicht  
innerhalb von 8 Werktagen bei 
Dorfner eingehen, behält sich  
Dorfner vor, wegen erhöhten Ver-
waltungsaufwandes die Fracht um 
EUR 25,00 je Ladung zu kürzen. 
Eine Abtretung Ihrer Forderung aus 
diesem Auftrag, z. B. an eine Facto-
ring-Gesellschaft, ist ausdrücklich 
ausgeschlossen (§ 399 BGB).

Versicherungsschutz
Die jeweilige Versicherung (CMR/
GüKG/HGB/VBGL) wird durch Sie 
eingedeckt, abweichend von § 431 
HGB wird für Güterschäden eine 
Höchsthaftung von 40 Sonderzie-
hungsrechten pro kg vereinbart.

Termineinhaltung
Die Einhaltung der Lade- bzw. Ent-
ladetermine ist Voraussetzung 
für diesen Transportauftrag. Bei 
Nichtgestellung eines LKWs bzw. 
des von Dorfner bestellten La-
deraumes erfolgt eine Ersatzbe-
schaffung durch Dorfner. Daraus 
resultierende Mehrkosten gehen 
zu Lasten des Auftragnehmers.

Standgeld
Be- und Entladung sind, wenn 
nichts anderes vereinbart, stand-
geldfrei.

Silotransporte
Kessel und Schlauchmaterial 
müssen rückstandsfrei gereinigt/
gespült sein.

Vereinbarung über die praxisge-
rechte Handhabung von § 7c GüKG
Der Auftragnehmer versichert, über 
die für den Transport erforderli-
chen Erlaubnisse und Berechtigun-
gen nach §§ 3, 6 GüKG (Erlaubnis, 
Eurolizenz, Drittlandgenehmigung, 
CEMT-Genehmigung) zu verfügen. 
Der Auftragnehmer verpflichtet 
sich, ausländische Fahrer aus Dritt-
staaten nur mit der erforderlichen 
Arbeitsgenehmigung einzusetzen, 
ferner dafür Sorge zu tragen, dass 
das ausländische Fahrpersonal 
eine amtliche Bescheinigung mit 
einer amtlich beglaubigten Über-
setzung in deutscher Sprache nach 
§ 7b Abs. 1 Satz 2 GüKG besitzt und 
auf jeder Fahrt mitführt. Der Auf-
tragnehmer stimmt der Kontrolle 
durch den Auftraggeber zu und er-
teilt entsprechende Weisung an sein 
Personal. Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich, diese Vorlagepflicht 
und die weiteren vorstehend bereits 
beschriebenen Pflichten auf nach-
folgende Auftragnehmer anzuwen-

den. Der Auftragnehmer verpflich-
tet sich, nur solche Frachtführer 
einzusetzen und zu kontrollieren, 
die die Voraussetzungen des § 7b 
GüKG erfüllen.

Sicherheitserklärung für zu- 
gelassene Wirtschaftsbeteiligte 
(AEO)
Der Auftragnehmer stellt sicher, 
dass die Ware aus diesem Auftrag
a) im Falle des Umschlags oder der 
Lagerung an sicheren Betriebsstät-
ten be-/entladen bzw. gelagert wird,
b) während des Transports, der 
Lagerung bzw. des Umschlags vor 
unbefugten Zugriffen geschützt ist 
sowie
c) das dafür eingesetzte Personal 
zuverlässig ist.
Der Auftragnehmer stellt ferner 
sicher, dass Geschäftspartner, die 
hierzu in seinem Auftrag handeln, 
ebenfalls diese Anforderungen er-
füllen.

Klausel, Erfüllungsort, Gerichts-
stand
Wir arbeiten ausschließlich auf 
Basis der VBGL, neueste Fassung, 
sowie der CMR. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist Hirschau.

Fassung vom: 11.12.2013 –   
gez. Michael Bäuerle

Gebrüder Dorfner GmbH & Co. 
Kaolin- und Kristallquarzsand-
Werke KG
Scharhof 1 · D-92242 Hirschau
Tel.: +49 (0) 9622/82-207 
Fax: +49 (0) 9622/70-16207
michael.baeuerle@dorfner.com


	Formular_Transportauftrag_de4neu.pdf
	Vertragsbedingungen-de01_lek

	Firma: 
	Ansprechpartner: 
	Straße: 
	PLZ: 
	Kombinationsfeld1: [DE]
	Ort: 
	Kreuz: Off
	Gesamtbetrag: 
	pro Tonne: 
	Datum der Beladung: 
	Adresse Beladung: [Gebrüder Dorfner GmbH & Co., DE 92242 Hirschau, Scharhof 1]
	Firma Entladung: 
	Ansprechpartner Entladung: 
	Straße Entladung: 
	PLZ Entladung: 
	Kombinationsfeld2: [DE]
	Ort Entladung: 
	Datum der Entladung: 
	Datum der Entladung europ: 
	 Ausland: 

	Big Bags: Off
	Paket: Off
	Lose Ware: Off
	Sackware: Off
	Länge: 
	ADR-Kl: 
	/Ziff: 

	Abholnummer: 
	Nettogewicht/t: 
	Volumen: 


